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 Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
 

 

HINWEIS! Anwendbar nur im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. Allgemeines – Geltungsbereich 

1.1. Unsere vorliegenden Einkaufsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen, die ein 

Verkäufer, Werkunternehmer oder ein Dienstverpflichteter (nachfolgend allgemein „Lieferant“ 

genannt) für uns erbringt. 

1.2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei 

denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen 

gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 

Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten 

vorbehaltlos annehmen oder diese bezahlen. 

1.3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 

1.4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 

bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Lieferanten uns 

gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärung von Rücktritt), 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

2. Vertragsschluss und Vertragsänderung 

2.1. Der Auftrag kommt durch unsere schriftliche Bestellung (insbesondere auch per Telefax oder 

Datenübertragung) sowie durch Annahme des Lieferanten zustande. Nimmt der Lieferant eine 

Bestellung nicht innerhalb von fünf Werktagen an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. 

Lieferabrufe werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen 5 Werktagen seit Zugang 

widerspricht. 

2.2. Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde 

ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart. 

2.3. Sofern es sich um Bestellungen von Maschinen handelt, sind die Forderungen der 

betreffenden EU-Richtlinien gemäß beiliegenden „Bedingungen zur Ausführung von 

Maschinen nach EU-Richtlinien“ wesentlicher Vertragsbestandteil. 

2.4. Der Lieferant verpflichtet sich – aufbauend auf der ISO9000 ff ein Qualitätsmanagement-

System zu unterhalten. Er gestattet uns, durch Audits seine Qualitätssicherungsmaßnahmen 

zu überprüfen und hat uns hierzu auf erstes Anfordern insbesondere auch die erforderlichen 

Informationen und Unterlagen zu erteilen sowie Vor-Ort-Kontrollen zu gestatten. Die 

Durchführung solcher Audits hat nicht zur Folge, dass die alleinige Verantwortlichkeit des 

Lieferanten im Hinblick auf die Qualität der hergestellten und gelieferten Produkte in 

irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. 

2.5. Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch 

schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens 5 Werktage vor dem vereinbarten 

Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese 

im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen 

Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem 

vorstehenden Satz mindestens 5 Werktage beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils 
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durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. 

Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen 

Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden 

lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant 

wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder 

Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von 2 

Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen. 

3. Lieferung 

3.1. Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach unserer vorherigen 

schriftlichen Zustimmung zulässig. 

3.2. Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei 

Werk“ (DDP gemäß Incoterms 2010) vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter 

Berücksichtigung der mir dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand 

rechtzeitig bereit zu stellen. 

3.3. Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas anderes 

vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelungen alle erforderlichen 

Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs sowie 

Auslösung. 

3.4. Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sieht 

der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der 

Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der termingerechten 

Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern können, hat der Lieferant 

unverzüglich die Abteilung Einkauf schriftlich zu benachrichtigen. Aufgrund dieser 

Benachrichtigung wird der Lieferant jedoch nicht von seiner vollen Verantwortlichkeit 

entbunden. 

3.5. Überschreitet der Lieferant den Liefertermin, so ist er verpflichtet, eine Vertragsstrafe zu 

zahlen. Diese beträgt pro Werktag des Verzuges 0,3 %, insgesamt aber höchstens 5 % des 

Gesamtnettovergütungsbetrages. Wir sind berechtigt, diese Vertragsstrafe bis zum Zeitpunkt 

der Schlusszahlung geltend zu machen, auch wenn wir uns das Recht dazu bei der Annahme 

der verspäteten Lieferung nicht ausdrücklich vorbehalten. Durch die vorliegende Vereinbarung 

der Vertragsstrafe sowie durch deren Geltendmachung werden die uns zustehenden 

gesetzlichen Ansprüche wegen Verzugs nicht berührt. 

3.6. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferungen oder Leistungen enthält keinen Verzicht 

auf die uns wegen der verspäteten Lieferungen oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies 

gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung 

oder Leistung 

3.7. Teillieferungen sind nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 

3.8. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die 

von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 

3.9. An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, haben 

wir neben dem Recht zur Nutzung in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§69a ff UrhG) das 

Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine 

vertragsgemäße Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne 

ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen. 

4. Höhere Gewalt 

4.1. Ist die Nichteinhaltung einer Annahme oder Abnahme durch uns auf höhere Gewalt, auf 

Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, 

zurückzuführen, so können wir die Lieferung ganz oder teilweise zu einem späteren 

angemessenen Zeitpunkt verlangen, ohne dass der Lieferant hieraus irgendwelche Ansprüche 

uns gegenüber geltend machen kann. Tritt jedoch eine Verlängerung von über 1 Monat ein, so 
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sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auch in diesem Fall kann der Lieferant keine 

Ansprüche uns gegenüber geltend machen. 

5. Versandanzeige und Rechnung 

5.1. Es gelten die Angaben in unseren Bestellungen und Lieferabrufen. Die Rechnung ist in 

zweifacher Ausfertigung unter Angabe der Bestellnummer und sonstigen 

Zuordnungsmerkmalen an die jeweils aufgedruckte Anschrift zu richten. Die Rechnung darf 

nicht den Sendungen beigefügt werden. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und 

sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 

verzögern, verlängern sich die in Ziff. 7 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der 

Verzögerung. 

6. Preisstellung und Gefahrenübergang 

6.1. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“ (DDP 

gemäß Incoterms 2020), einschließlich Verpackung ein. Verpackungsmaterial hat der Lieferant 

auf unser Verlangen zurückzunehmen. Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, 

schließt der Preis auch alle Leistungen und Nebenleistungen des Lieferanten (z. B. Montage, 

Einbau) sowie alle Nebenkosten (z. B. Transportkosten einschließlich eventueller Transport- und 

Haftpflichtversicherung) ein. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch 

uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 

7. Zahlungsbedingung 

7.1. Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rechnung 

entweder innerhalb 14 Tage unter Abzug von 3% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug ab 

Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware 

beziehungsweise Erbringung der Leistung. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der 

Rechnungsprüfung. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der 

Eingang unseres Überweisungsauftrags bei unserer Bank. 

8. Schutzrechteklausel 

8.1. Der Lieferant verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung 

keine Rechte Dritter verletzt werden. 

8.2. Werden wir von einem Dritten dieser halb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 

verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; dies 

gilt nicht, falls der Lieferant den Verstoß gegen Rechte Dritter nicht zu vertreten hat. Im Falle 

der Freistellung sind wir nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten 

– irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

8.3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Kosten und Aufwendungen, die uns 

aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 

erwachsen. 

9. Mängelhaftung 

9.1. Soweit anwendbar, gelten für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht die 

gesetzlichen Vorschriften (§ 377 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht 

beschränkt sich auf Mängel, die bei uns offen zutage treten (z. B. Transportbeschädigungen, 

Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 

Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang 

tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. In allen Fällen gilt 

unsere Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 10 

Werktagen erteilt wird. 
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9.2. Die gesetzlichen Mängelhaftungsansprüche stehen uns ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir 

berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu 

verlangen. In diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung 

oder der Ersatzlieferung erforderlichen Kosten und Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf 

Schadensersatz, insbesondere das auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung bleibt ausdrücklich 

vorbehalten. 

9.3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang. 

9.4. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von eventuellen bestehenden 

Ansprüchen Dritter frei. Hinsichtlich Rechtsmängel gilt eine Verjährungsfrist von 36 Monaten. 

9.5. Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von 

Mängelansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die 

Verjährungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach 

dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme 

verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 

oder ähnlichen Gründen vornahm. 

9.6. Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen 

Umgang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. 

9.7. Wir sind berechtigt, vom LieferantenErsatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im 

Verhältnis zu unserem Kunden zu tragen hatten, weil dieser gegen uns einen Anspruch auf 

Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. 

10. Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

10.1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 

insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die 

Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet. 

10.2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Ziffer 10.1 ist der Lieferant auch 

verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit 

einer von uns oder von unserem Kunden durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt 

und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit 

möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

10.3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer angemessenen 

Deckungssumme pauschal für Personenschaden/Sachschaden, mindestens jedoch in Höhe von 

3 Mio. € zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensansprüche zu, so bleiben diese 

unberührt. 

11. Ausführung von Arbeiten 

11.1. Das auf unsere ausdrückliche Aufforderung oder mit unserer schriftlichen Zustimmung zur 

Ausführung von Arbeiten in eines unserer Werke oder der Werke unseres Endkunden delegierte 

Personal des Lieferanten untersteht bei der Ausführung seiner Tätigkeit der Haus- und 

Betriebsordnung des betreffenden Werkes und den dort geltenden Sicherheitsvorschriften. Der 

für die Arbeiten verantwortliche Leiter des Lieferanten ist verpflichtet, sich von diesen 

Regelungen vor Beginn der Arbeiten umfassende Kenntnis zu verschaffen. Der Lieferant bzw. 

sein verantwortliche Leiter hat sein eingesetztes Personal entsprechend zu unterweisen und 

diese Unterweisung zu dokumentieren. 

11.2. Der Lieferant verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass er und sein Personal alle vom 

Gesetzgeber, den Aufsichtsbehörden und den Berufsgenossenschaften erlassenen 

Vorschriften und Richtlinien hinsichtlich Ausführung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

einhalten; der Lieferant hat seine Mitarbeiter auf diese Vorschriften und Richtlinien regelmäßig 
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hinzuweisen und die Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen und diese Unterweisung 

entsprechend zu dokumentieren. 

12. Beistellung 

12.1. Wird eine von uns bereitgestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischen 

Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 

Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant 

uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das 

Miteigentum für uns. 

12.2. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder 

die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, 

bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den 

Lieferanten als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden 

jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Nach Aufforderung 

ist der Lieferant verpflichtet, diese Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns 

herauszugeben; dem Lieferanten steht hieran kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

13. Unterlagen und Geheimhaltung 

13.1. Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen 

(einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenstände, Dokumenten oder Software zu 

entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse der Erfahrungen) sind, solange und soweit sie 

nichtnachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im 

eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für 

deren Verwendung zum Zweck der Lieferung an uns notwendigerweise herangezogen werden 

müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser 

ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche 

Informationen – außer für Lieferungen an uns – nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig 

verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen 

(gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise 

überlassenen Gegenständen unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu 

vernichten. Die Verpflichtung des Lieferanten zur Geheimhaltung gemäß den Bestimmungen 

dieser Ziffer 13.1 gilt auch nach Beendigung des Vertrages noch für einen Zeitraum von fünf 

Jahren. 

13.2. Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten und 

dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, 

Gebrauchsmustern, etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt 

dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser Dritten. 

13.3. Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen du 

dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen oder 

nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet, 

noch Dritten angeboten oder geliefert werden. Dies gilt sinngemäß auch für unsere 

Druckaufträge. 

14. Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltung 

14.1. Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 

abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. 

14.2. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- und/oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 

festgestellter oder unbestrittener oder in einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsreifen 

Gegenforderungen. 
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15. Ersatzteile 

15.1. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Produkten für einen 

Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach der Lieferung vorzuhalten. 

15.2. Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an uns gelieferten Produkte 

einzustellen, wird er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung 

mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich der verstehenden Ziffer 15.1 – mindestens 

6 Monate vor der Einstellung der Produktion liegen. 

16. Erfüllungsort 

16.1. Erfüllungsort für Lieferungen sowie für die sonstigen Ansprüche aus diesem Vertrag ist der 

von uns benannte Bestimmungs-/ bzw. Ausführungsort, für die Zahlung unser Geschäftssitz. 

17. Allgemeine Bestimmungen 

17.1. Sind einzelne Ziffern dieser Bedingungen oder Teile dieser Ziffern nichtig, so bleiben die 

Bedingungen im Übrigen wirksam, und an die Stelle der unwirksamen Regelung tritt entweder 

die gesetzliche Vorschrift oder (bei Fehlen einer solchen Vorschrift) eine solche Regelung, die 

die Vertragspartner nach Treu und Glauben zulässigerweise getroffen hätten, wenn ihnen die 

Nichtigkeit bekannt gewesen wäre. 

17.2. Ist der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch 

berechtigt, nach unserer Wahl Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung oder am 

Geschäftssitz des Lieferanten zu erheben. 

17.3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (CISG). 

 


